
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/7/10 5Ob20/79,
5Ob26/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1979

Norm

ABGB §865

EntmO §8 Abs5

GBG §94 Abs1 Z2 C

GBG §20 lita

Rechtssatz

Die gem § 8 Abs 5 EntmO angeordnete Anmerkung hat den Zweck die das ö7entliche Buch einsehenden Interessenten

darauf aufmerksam zu machen, daß die Handlungsfähigkeit des Betro7enen möglicherweise beschränkt ist oder

beschränkt werden wird, ist aber an sich kein unmittelbares Hindernis für die Bewilligung eines Grundbuchsgesuches.

Nach den Umständen des Falles, insb wegen des kurzen Zeitraums, der zwischen der Vertragserrichtung und der

Beistandsbestellung liegt, kann die Anmerkung geeignet sein, gegründete Bedenken gegen die Verfügungsfähigkeit des

Betro7enen im Zeitpunkt der Vertragserrichtung hervorzurufen. In einem solchen Fall ist das Grundbuchsgericht zur

Verweigerung der Eintrag nicht nur berechtigt, sondern geradezu verpflichtet (SZ 7/271; SZ 27/53 ua).

Entscheidungstexte

5 Ob 20/79

Entscheidungstext OGH 10.07.1979 5 Ob 20/79

Veröff: EvBl 1980/17 S 50

5 Ob 26/79

Entscheidungstext OGH 25.09.1979 5 Ob 26/79

nur: Die gem § 8 Abs 5 EntmO angeordnete Anmerkung hat den Zweck die das öffentliche Buch einsehenden

Interessenten darauf aufmerksam zu machen, daß die Handlungsfähigkeit des Betroffenen möglicherweise

beschränkt ist oder beschränkt werden wird. (T1)
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